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Bekanntmachung 
des FünfzehntenS.taatsvertrages zur Änderung 

rundfunkrechtUcher Staatsverträge 
(Fünfzehnter Rundfunkänderungsstaatsverttag ) 

Vom 7. Juni 2011 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Be
schluss vom 17. Mai 2011 dem im Zeitraum vom 
15. Dezember 2010 bis 21. Dezember 2010 unter
zeichneten Fünfzehnten· Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Fünfzehnter 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) zugestimmt. Der 
Staatsvertrag wird nachstehend bekannt gemacht. 

München, den 7. Juni 2011 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst Se eh o·f e r 

Fünfzehnter· Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicherStaatsverträge 

(Fünfzehnter ·Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Das Land Baden -Württemberg, etaSl,and .SchlesWig -Holsteinund 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

der Freistaat Thüringen 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

§ 1 
§ 2 
§ 3 
§ 4 
§ 5 
§ 6 
§ 7 

§ 8 
§ 9 
§ 10 

§11 
§ 12 
§ 13 
§ 14 
§ 15 

Artikel 1 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 

Inhaltsverzeichnis 

Zweck des Rundfunkbeitrags 
Rundfunkbeitrag im privaten Bereich 
Wohnung 
Befreiungen von der Beitragspflicht, Ermäßigung 
Rundfunkbeitrag im nicht privaten Bereich 
Betriebsstätte, Beschäftigte 
Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zahlungsweise, 
Verjährung 
Anzeigepflicht 
Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung 
Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, Vollstre
ckung 
Verwendung personenbezogener Daten 
Ordnungswidrigkeiten 
Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
Übergangsbestimmungen 
Vertragsdauer, Kündigung 
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§ 1 

Zweck des Rundfunkbeitrags 

Der Rundfunkbeitrag dient der. funktionsge
rechten Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks im Sinne. von § 12 Abs. 1 des Rund.funk
staatsvertrages sowie der Finanzierung der Aufgaben 
nach § 40 des Rundfunkstaatsvertrages. 

§2 

Rundfunkbeitrag im privaten Bereich 

(1) Im privaten Bereich ist fürjede Wohnung von 
deren Inhaber (Beitragsschuldner) ein Rundfunkbei
trag zu entrichten. 

(2) Inhaber einer Wohnung ist jede volljährige 
Person,die die Wohnung selbst bewohnt.Als Inhaber 
wird jede Person vermutet, die 

1. dort nach dem Melderecht gemeldet ist oder 

2. 

{3.) •• Mehrere.Beitra~sschuld:nerhaften.alsGesi.l.mf
schuldner,entsprechend§44 der Abgabengrdnung, 
Die. Landesrundfunkanstalt kaml von einemande
ren als dem bisher· in Anspruch genommenen .'. Bei
tragsschuWnerfür eine Wohnung für . zurückliegende 
Zeiträum~keinen .oder nureinenermäßigten Beitrag 
erheben; wenn dieserdas. Vorliegen der Vorau§set
zungen für eine Befreiung oder Ermäßigung qemäß 
§ 4 Abs. 7 Satz 2 im Zeitpunkt deUnanspruchnahme 
nachweist. 

(4) Ein Rundfunkbeitrag ist nicht zu. entrichten 
von Beitragsschuldnern,.dieaufgrund. Artikel 2 des 
Gesetzes vom 6. August 1964 zu dem WienerÜberein
kommen vornJ8. April 1961 Über diplomatische Be
ziehungen.(BGBl. 1964 IIS.957)oder entsprechender 
Rechtsvorschriften Vorrechte genießen. 

§ 3 

Wohnung 

(1) Wohnung ist unabhängig von der Zahl der da
rin enthaltenen Räume jede ortsfeste, baulich abge
schlossene Raumeinheit,die 

1. zum Wohnen oder Schlafen geeignet ist oder ge
nutzt wird und 

2. durch einen eigenen. Eingang unmittelbar von ei
nem Treppenhaus, einem Vorraum oder von au
ßen,nicht ausschließlich über eine andere Woh
nung, betreten werden kann. 

Nicht ortsfeste Raumeinheiten gelten als Wohnung, 
wenn sie Wohnungen im Sinne des Melderechts sind. 

Nicht .als Wohnung gelten Bauten nach §3des.Bun
deskleingartengesetzes. 

(2) Nicht als Wohnung gelten Raumeinheiten in 
folgenden Betriebsstättenl 

1. Raumeinheiten in Gemeinschaftsunterkünften, 
insbesondere Kasernen,.Unterkünfte für Asylbe
werber, Internate, 

2. Raumeinheiten, die der nicht dauerhaften. heim
oder anstaltsmäßigenUnterbringungdienen, ins c 

besondere in Behinderten- und Pflegeheimen, 

3. Patientenzimmerin Krankenhäusern, 

4. Hafträume in Justizvollzugsanstalten und 

5. Raumeinheiten, die der vorübergehenden Un
terbringung in Beherbergungsstättendienen, 
insbesondere Hotel- und Gästezimmeri Ferien
wohnungen, Unterkünfte in Seminar-undSchu
lungszentren. 

§ 

B~freiungen. YOp· d~rBeitragspflicht,I3rllläßiglfng . 

(1) VÖIlder Beitragspflicht nacli.§ 2~~s.1 werden 
auf AntragJolgende natürlichePerso:n,en befreit: 

Elllpfängervon Hilfe .z4m Lebensunterhalt.nach 
dem Dritten Kapitel des Zvvölften.Buches des 
Sozialgesetzbllches(Sozialhilfe) .• odernach. den 
§§ 27a oder 27d des Bundesversorgungsgesetzes, 

ErIlpfäI19"er yon .GrF@sisher1-lng im Alter llIlcl b.ei 
Er':Verbsminderullg Wierte? Kal:li.t~1 cl~s. Zwölften 
l3uches desSozialgesetzh:uch~sh. 

"'< 

Empfängervon SozfalgeldoderArbeitsloseilgeld II 
einschließlich von Leistungen nach § 22 des Zwei
ten Buches .des Sozialgesetzbuches, soweit nicht 
Zuschläge nach dessen § 24 gewährt werden, die 
die HÖlledes Rundfunkbeitrages übersteigen, 

4. Empfängervon Leistungen nach dem Asylbewer
berleistungsgesetz, 

5. nicht bei den Eltern wohnende Empfänger von 

a) Ausbildungsförderung nach dem Bundesaus
bildungsförderungsgesetz, 

b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99, 
100 Nr. 3 des Dritten Buches des Sozialge
setzbuches oder nach dem Vierten Kapitel, 
Fünfter Abschnitt des Dritten Buches des So
zialgesetzbuches oder 

c) Ausbildungsgeld nach den §§ 104ff. des Drit
ten Buches des Sozialgesetzbuches, 

6. Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des §27e des 
Bundesversorgungsgesetzes , 
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7. Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Sieb
ten Kapitel des Zwölften Buches desSozialge
setzbuches oder von Hilfe zur Pflege als Leistung 
der Kriegsopferfürsorge.nach dem Bundesversor
gungsgesetz oder von Pflegegeld nach landesge
setzlichen Vorschriften, 

8. Empfänger von Pflegezulagen nach§ 267 Abs. 1 
des Lastenausgleichsgesetzes oder Personen, de
nen wegen Pflegebedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 
Satz INr. 2 Buchstabe t des Lastenausgleichsge-
setzes ein Freibetrag zuerkannt wird, . 

9. Volljährige, die im Rahmen einer Leistungsge
währung nach dem Achten Buch des Sozialge
setzbuches in einer stationären Einrichtung nach 
§ 45 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches 
leben, und 

10. taubblinde Menschen und Empfänger von Blin
denhilfe nach § 72 des· Zwölften Buches des Sozi
algesetzbuches. 

(2) Der Rundfunkbeitrag nach § 2 Abs. 1 wird auf 
Antrag für folgende natürliche Personen auf ein Drit
tel ermaßigt: 

1. bUri.deOdernichtnurvorübergeherid···wesentlich 
sehbehind~rte· M.enschen mit einem Grildder Be
hinderung von;wenigstens 60 vom Hundert allein 
wegen derSehbehinderung, 

hörgeschädigte Merrschen,<iiegehör1os.sind 
oder denen eine ... ausreichende Verständigung 
überdas Gehör auch mit Hörhi!fen nicht möglich 
lsfund 

3. bshinderte MenscheIl,dere~GradderBehinde
rungni9htnur·'{orübergeh~?d·.~enigst~nsB?".om 
Hundert beträgt und die wegen ihres Leidens an 
öffentlichenV(3nmstilItungen ständig nicht teil
nehmen können. 

Absatz 1 bleibt unberuhrt. 

(3) Die derri Antrilgsteller gewährte Befreiung oder 
Ermäßigl1ng erstreckt sich innerhalb der Wohnung 

1. auf dessen Ehegatten, 

2. auf den eingetragenen Lebenspartnerund 

3. auf die Wohnungsinhaber, die bei der Gewährung 
einer Sozialleistung nach Absatz 1 als Teil einer 
EinsatzgemeinschaftimSinne des § 19 des Zwölf
ten Buches des Sozialgesetzbuches berücksichtigt 
worden sind. 

(4) Die Befreiung oder Ermäßigungbeginnt mit 
dem Ersten des Monats, zu dem der Gültigkeitszeit
rill1ffi des Bescheids peginnt, wenn der Antrag inner
halb von zwei .M(lnaten nach dem Erstellungsdatum 
des Bescheids nach Absatz 7 Satz 2 gestellt wird. Wird 
der Antrag erst zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, 
so . beginnt die Befreiung oder Ermäßigung mit dem 

Ersten des Monats, der der AntragsteIlung folgt. Die 
Befreiung oder Ermäßigung wird für die Gültigkeits
dauer des Bescheids befristet; Ist der Bescheid nach 
Absatz 7 Satz 2 unbefristet,so kann die Befreiung 
oder Ermäßigung auf drei Jahre ·befristet werden, 
wenn eine Änderung der Umstände möglich ist, die 
dem Tatbestand zugrunde liegen. 

(5) Wird der Bescheid.nachAbsatz 7 Satz2 unWirk
sam, zurückgenommen oder widerrufen, so endet die 
Befreiung oder Errnäßigung zum selben Zeitpunkt. Der
artige Umstände sind vom Beitragsschllidner unverzüg
lich der zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen. 

(6) Unbeschadet der Beitragsbefreiung nach Ab
satz.1 hat die Landesrundfunkanstalt in besonderen 
Härtefällen auf gesonderten Antrag von der Beitrags
pflicht zu befreien. Ein Härtefall liegt insbesondere 
vor, wenn eine Sozialleistung nach Absatz 1 NT. 1 bis 
10 in einem durch die zuständige Bebördeerlassenen 
Bescheid mit der Begründung versagt wurde, dass die 
Einkünfte die jeweilige Bedarfsgrenze um weniger als 
die Höhe des Rundfunkbeitrags überschreiten. Ab
satz 4 gilt entsprechend. 

(7)D~rA;nttilgaufBefreiungoder Ermäßigung ist 
vom·.Beitragss!;huldnersl:;hriftlichbeiderzuständigen 
Landesrundfunkanstaltzu .stellen. Die Voraussetzun
gen für dieBefreil1ngoder.Ermäßigungsind. durch 
die.entsprechende Bestätigüng der Behörde· oder des 
Leistungsträgers . im Original. oder. durch .den entspre
chenden Bescheid, im Original oder in beg1ilubigter 
Kopie nachzuweisen; im Falle. des Absatzes.lNr.10 

Alternative genügt eine ärztliche· Bescheinigung. 
[)abei sind auch die Namen der weiteren volljährigen 
Bewohner·derWöhnuhg mitzuteilen. 

Rundfunkbeitrag irririiCht privatellBereich 

(1) Im nicht privaten Bereich ist für jede Be
triebs stätte von. deren Inhaber··. (Beitragsschuldner) 
ein Rundfunkbeitrag nach· Maßgabe deTfolgenden 
Staffelung zu entrichten. Die Höhe des zu leistenden 
Rundfunkbeitrags . bemisst sich nach der. Zahl. der ne
ben dem Inhaber Beschäftigten und beträgt fur eine 
Betriebsstätte 

1. mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel 
des Rundfunkbeitrags, 

2. mit neun bis 19 Beschäftigten einen Rundfunkbei
trag, 

3. mit 20 bis 49 Beschäftigten zwei Rundfunkbeiträge, 

4. mit 50 bis 249 Beschäftigten fünf Rundfunkbeiträge, 

5. mit250 bis 499 Beschäftigten zehn Rundfunkbei
träge, 

6. mit 500 bis 999 Beschäftigten 20 Rundfunkbeiträ
ge, 
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7 ... nUtl.OOO bisA i99.9. BesCliäftigt~nAO Rhndfluikbei-
träg.e, . 

.'. ,'" 

8:mit5.000bis9.;9.g9.Beschäftigten!80Run;dfunkbe~c.· 
t(ätrei ' 

9., ~t10.~~~"~i$'~9.J)~~·\~~~~häf~igten /120: Rund-. 
funkbeiträge uM 

10 .. mit 2{).000 oder mehr Bescliäfti'gten '180 Rund-
, 'funkl::!eiträge~ 

(2) Unbeschadet der BeitragspflichÜürBetriebs
stätten liacn Absatz 1 ist jeweils ein Drittel desRund
funkbeitrags . zu;entrichtenvonf 

1. Inhaber einer Betriebsstätte für jedes darin be
findliche Hotel.- und Gästezimmer und für jede 
f/enenwohming .zur vörübergehendenentgeltli
chenBeherbergung Dritter ab der zweiten Raum -
einheit und 

" . ," -

~e~~in~~tii~~; .•. Einri()litungen .• r.fJ;·i ··.·hehil1d~it~ 
• .• MensC;:heJl,;.inslJ~S}!lJildere!! •• li,fe~e, •• ·AU5bAd)lngsc 
~,stätten·.oder ,Werk!'lt'atten. Hit;:behin,cl;.erteMen

sehen; 

. 2. geIlleinnützigeEmnchtungendedugendhilfeitn 
Smnedes Kinder- undJugehd~ilfegesetzes .(Ach
tes Buch des Sozii:llgesetzbucnes), 

3. gemeinnützige Einrichtungen·.für. Suchtkranke, 
der Altenhilfe, für Nichtsesshafte und Durchwan
dererheime, 

4. eingetragene gemeinnützige yereine und Stiftungen, 

5; Öff!~~tli~~e allgemel~bildende .. oder,berufsbilden7 
. de·S.chulen,!·staa:tlich·g'eneruwgteod~ranerkann-

· .. i te~Ersatzschqlenod~r!EI'gähzulf9ssdtuleIl!' soweit 
• .! sie a.UfgeIl1~iIinüt2liget Grundlage cirpeiten,sowte 
····i Hochschu1eri.nachdein FIOchsthulra:hmengesetz 

. und . 

6; i F~l1erwehr,"Polizei,BundeswehJ:f!livil:>u~id;Kata-
~tfophen$cJ~<\l~i; .. : ., "~·,n :'c<'" ",', ;,:~:':f 

Danlit· ist .a~u~ä.di~i'~eitr~gSRHlchtr1~~.~tl~f"qi~Eli1l'fOh' 
t~ngzu~el~!1l>ene Kraftfabt:z;e:ugeab~egolten.l)ieGe:. 
llleinnij,tzigk.eit im SinneqerAbgapenprdnupgistder 
zustä:.ndigen . r..an4esruntIfllnkanstaltauf Verlangen 
nachzuWeisen, . 

·',l,.:~· ,,>'" ',,/ 

...... (-4)'Äuf ~tragIsf~ifi"~mi~firnk.l:l~iU:ijgpach'Ab~ 
satz 1 und'2 insoweitnioht zu entriChtßn, cU!) ,Äer In
~~.t>,er.:g~GlMl:lll:af:t.IJ,la:Gl}tl.p}qaufYElr\aAgyn A~p1!-weist, 
d.iis~ .. qiEl: ... ~etr,i.el:l:~~tiitte.rtiI}gElr:.afs .t1~ei .:z;U:,sa:~ElPMn ~ 
g~nd(3vöUel\aJ.eAc;ler1npnC1tev:wpqergehEln!:l:st!Pge7 
legt ist,' Das, Näb.ere regelt dieSa{ziUlig naS';.b. § 9A'bs.2. 

, ',; ;,:,\' ',-) <' ') -;' "'" c' ;",. ',;-', ',' - --< 

..: . .,.' . ...!.! \.... 
(5)Ilin~tlndfunkbeitrag nach Ab:;;atz 1 i!'lt nicht z:u 

entrlchtenfür Betrfebsstil.tten . . . '. . 

L die !iJ0t~esdi.enstlicheIlZ~e~k.ElI1gewirlm:Elt s4J:d, 

lIiaenenkElfu.!A;r~~ifsplatz einger~chte'f i$t od~t 

':;!i'"iJ1~' 
: ..... . .)Illent~tEl 

. ~~~~11:~tj~~~~;~~r:a~~~~~~;"i;dj~Q3~;~41J;~ 
I. n." 'haö 't zuztife'chlleflslnd als eitle 13etHebsst'ätte'. A. ilf 

• , .• ~ ...• < ........ · .• '.'.· .. '· ... ·n· ...... '.··,·, • .......... 

deritJiillahg ger Ntitz'Ung ill'ti~n Jew{liligenilichtp~-
v~ten. Z~e9kE:!Il.sQ~ie'uir.·eineC'e;Winnerzi~luIlgs~H~ 
sicht oder eine stetie:rlicne\Tera.nla:g.un~des J3eittqgs~ 
schuldners kommt .es nichtah. .' . . '. 

(2) Irfhciber der Betnebsstätteist dienatürllche 
oder juristische Pf;lrson,.die di.e Befriebsstä:tte itneige
ne:n Na:rHennutit oder iIi' deten Namen die Betriebs
stättegeiiutit Wicrd;A'lsln:fiaberWlrd vennutet;wer'fttr 
diese. ßetriebsstätte in ein.elll Register, insbesondere 
HaIid~is.,G~Werbe~,Vetemsl.öd~r. P'artners~haft!'lFe.-
··mster·eirigetta~eIlist;Inhaber;eiIlesKta:~tf:an~~ltg~ist 
derj enige, .a:ufd~#t'da:s lWI.ftfahtzi;nlgzllgel~ssen 1st;'· 

'!"~ , " ' " . 

,. ;7': ,,' "','. ., 

(3) A1s;Belrieb.S~tätt.e !g1lt imrchjedes zu!gewetbli~ 
,chen Zwecken genutzte Motorschiff;' . 
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(4) Beschäftigte sind alle im Jahresdurchschnitt 
sozialversicherungspflichtig· Beschäftigten sowie Be
diensteten in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnis mit Ausnahme derAuszubildenden. 

§ 7 

Beginn und Ende der Beitragspflicht, Zahlungsweise, 
Verjährung 

(1) Die Pflichfzur Entrichtung des Rundfunkbei
tragsbeginnt mit dem Ersten des Monii.ts, in dem der 
Beitragsschuldnererstmals die . Wohnung, . die Be
triebsstätte oder das Kraftfahrzeug innehat. Das Inne
haben eines Kraftfahrzeugs beginnt mit dem Ersten 
des Monats, in dem es auf den Beitragsschuldnerzu
gelassen wird. 

. . 
(2) Die Beitragspflicht endetmitdemAblauf des Mo

nats, in dem dasInnehaben der Wohnung, der Betriebs
stätte oder des Kraftfahrzeugs durch den Beitrags
schuldner. endet, jedoch nicht vor .<:lem Ablauf des Moc 
nats,in .dem. dies der zuständigen Lii.ndesrundfunk" 
ansta~tangezeigtworden ist.I~asInnehab~neines ... 
Kraftfahrz~ugsendetll1it dem AblapfdesMonats,tn 
dem die Zl.llassung aufden Beitri:lg.ss<:htlldl)er endet. 

(3) Der Rundfunk beitrag. ist monatlich· geschuldet. 
Er ist in der .Mitte eines DreimonatszeitrauIlls für je
weHs drei Monate.zuJeisten; 

(4) Die Verjähiungder Beüragsforderungrichtet 
sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz
buches überdieTegelmäßige Verjährung. 

§8 

Anzeigepflicht 

(l)Daslnnehabenei~er Wohnung, einerBetriebs
stätte oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs ist 
unverzvglich schriftlich der zuständigen Lii.Ildesrund~ 
funkanstalt . anzuzeigen • (Anmeldullg); . Entsprechen
des gilt für jede ÄnderungderDaten nach Absatz 4 
(Änderungsmeldungj.Eine Ä.nderung der Anzahl der 
im Jahresdurchschnitt des vorang~garIgenen Kalen
derjahres. sozialversitherungspflichtig·· Beschäftigten 
nach Absatz 4 Nr. 7 ist jeweils bis zum 31. März ei" 
nesJahres anzuzeigen; diese Änderung wirkt ab dem 
1. April des jeweiligen Jahres. 

(2) DasEnde des Inneha pens einer Wohnung, einer 
Betriebsstätte oder eines beitragspflichtigen Kraft
fahrzeugs ist der zuständigen Landesrundfunkii.nstii.lt 
unverzüglich schriftlich . anzuzeigen (Abmeldung). 

(3) Die Anzeige eines. BeitragsschuldnersJüreine 
Wohnung, .eine Betriebsstätteoderein . Kraftfahrzeug 
wir.kt .auch für weitere· anzeigepflithtige· Beitrags
schuldner, sofern sich für die Wohnung, die Betriebs
stätte oder das Kraftfahrzeug keine Änderung der 
Beitragspflicht ergibt. . 

(4) Bei der Anzeige hat der Beitragsschuldner der 
zuständigen Landesrundfunkanstalt folgende, iin·Ein
zelfall erforderliche Daten mitzuteilen und auf Verlan
gennaG'hzuweisen: 

1. Vor- und Familienname sowi.e trühere Namen, 
unter denen eine Anmeldung bestand, 

2. Tag der Geburt, 

3. Vor- und Familienname oder Firma und Anschrift 
des Beitragsschuldners und seines gesetzlichen 
Vertreters, 

4. gegenwärtige Anschrift jeder Betriebsstätte und 
jeder Wohnung, einschließlich aller vorhandenen 
Angaben zur Lage der Wohnung, 

5. letzte der Landesrundfunkanstalt gemeldete An
schrift des Beitragsschuldners, 

6. vollständige Bezeichnung des Inhabers der Be
triebsstätte, 

Anzahl der Beschäftigten der. Betriebsstätte, . 

Zugehörigkeit .zuden Branchen und Einrich
tungen nach§ .5 Abs. 2 Satz 1 Nr.1 und Abs.3 
Satz 1, 

1.1. Anzahl der beitragspflichtigenHotel" und Gäste
zimmer unq Ferienwohnungen und 

12. Anzahl undZlllii.ssungsaftderbeitragspflidÜigen 
Kraftfahrzeuge. 

(5) Bei der Abmeldung sind zusätzlich folgende 
Daten mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen: 

1. Datum des Epdes des Innehabens der.Wohnung, 
der Betriebsstäfte oder des beitragspflichtigen 
Kraftfahrzeugs, 

2. der die Abmeldung begründende Lebenssachver-
haltund . 

3. die Beitragsnummer des für die neue Wohnung in 
Anspruch genommenen Beitragsschuldners. 

§9 

Auskunftsrecht, Satzungsermächtigung 

(1) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann 
von jedem Beitragsschuldner oder von Personen oder 
Rechtsträgern, . bei denen tatsächliche Anhaltspunkte 
vorliegen, dass sie Beitragsschuldner sind und dies 
nicht oder nicht umfassend angezeigt haben, Auskunft 
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über die in§ 8Abs. 4 genannten Daten verlangen. Kann 
die zuständige Landesrundfunkanstaltden Inhaber 
einer Wohnung oder einerBetriebsstättenichtfeststel
len, ist der Eigentiimer oder dervergleichbar dinglich 
Berechtigte der Wohnung oder.desGrundstücks, auf 
dem sich die Betriebsstätte befindet, verpflichtet, der 
Landesrundfullkanstalt Auskunft über' den tatsäch
lichen Inhaber der Wohnung oder der Betriebsstätte 
zu erteilen. . Bei Wohnungseigentumsgerneinschaf
ten kann' die Auskunft auch vom Verwalter vedangt 
werden. Die Landesrundfunkanstaltkann mit ihrem 
Auskunftsvedangenneben den in§ 8 Abs. 4 und 5 ge
nannten Daten irnEin,zelfall weitere Daten erheben, 
soweit dies nach Satz 1 erforderlich ist; § 11 Abs. 5 gilt 
entsprechend. Die Landesrundfunkanstalt kann für 
die Tatsachen nach Satz 1 und die Daten nachSatz 4 

. Nachweise fordern. Der Anspruch auf Auskunft und 
Nachweise kann im Verwaltungszwangsverfahren 
durchgesetzt werden. 

(2) Die .zuständige Landesrundfunkanstalt wird 
ermächtigt, Einzelheiten des Verfahrens 

1. der Anzeigepflicht, 

2. zur. Leistung des Rundfullkbeitrags, zur Befreiung 
von der . RundfunkbeitragspfliGlit oder zu . deren 
Ermäßigung, 

3. der EtfülIung von' Auskunfts- und Nachweis7 
pflichten, 

4. der Kontrolle der Beitragspflicht, 

5. der ErhebllngVön Zinsen, KöstenundSätunnis
zuschlägen und 

6. in denübrigen.in diesem Staatsvertrag genannten 
Fällen 

durch Satz1J.ngiu regeln. Die Satzung bedarf der Ge
nehmigung der für di~Rechtsallfsicht zuständigen 
Behörde und ist.in den mntlichenVerkündungsblät- . 
tern der die Landesrundfunkanstalt tragenden Länder 
zu veröffentlichen. DieSatzungender Landesrund
funkanstalten sollen übereinstimmen. 

§ 10 

Beitragsgläubiger, Schickschuld, Erstattung, 
VOllstreckung 

(1) Das Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag 
steht der Landesrundfunkanstalt und in dem irn 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag bestimmten Um
fang dem Zweiten Deutschen fernsehen' (ZDF), dem 
D.eutschlandradio sowie der Landesrnedienanstalt zu, 
in deren Bereich sich die Wohnung oder .die Betriebs
stätte des Beitragsschuldners befindet öder das Kraft
fahrzeug zugelassen ist. 

(2) Der Rundfunkbeitrag ist an die zuständige 
Landesrundfunkanstalt .als Schickschuld zu entrich
ten. Die Landesrundfunkanstalt führt die Anteile, die 

dem ZDF, dem Deutschlandradio und der Landesme
dienanstalt zustehen,. an diese ab. 

(3) Soweit ein Rundfunkbeitrag ohne rechtlichen 
Grund entrichtet wurde, kann derjenige, auf dessen 
Rechnung . die ZahlUng bewirkt worden ist, .' von der 
durch ' .• die Zahlung' bereicherten Lalidesrundfunkanc 
staU die Erstattung des entrichteten. Betrages fordern: 
Er trägt insoweit die Dadegungs- und BeweislasL Der 
Erstattungsanspruch '. verjährt nach. den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige 
Verjährung: 

(4) Das ZDF, das Deutschlandradio und die Lan
desmedienanstaltentragen die auf sie entfallenden 
Anteile der Kosten des Beitragseinzugs und der nach 
Absatz 3 erstatteten Beträge. 

(5) Rückständige Rundfunkbeiträge werden durch 
die zuständige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. 
Festsetzungsbescheide . können stattdessen .auch· von 
der Landesrundfunkanstalt im eigenen Namen erlas
sen werden, in deren Anstaltsbereich sich zur Zeit des 
ErIassesdes Bescheidesdievvohnung, . die Betrieos
stätteoderderSitz(§ •. 17 der Zivilprozessordnung) des 
Beitragsschuldners befindet. . 

(6l.Festsetzungsbesc;hefde·werdenim Venvaltungs
vollstrecl,\:ungsverfallr~n vollstreckt. Ersuchen uw Voll
streckutigstlilfegegel).Beitr~gsschlJldner, '. d~ren, \rV ohn
sitz oder Sitz iniln~ere.nLändern liegt,könnenvo,nder 
Zllständigen.Landesrul).dfunkanstalt unmittelbaran.?ie 
für. del).. Wohnsitzoder •. denSitz .. des. B~itragsschuldners 
zuständige Vollstreckungsbep.örde gerichtet werden. 

(7) Jede LandesrundfUnkanstaItnimrnt die ihr 
nildldi~s~mStaats1leI'tragzl1gevviesenen. Ällfg a ~ 
ben und die damit verbundenen Rechte und Pflich" 
tkh .. gfiIlz.~~erteflvJei~edtlrchdi~.irn.RahmßlleinkT 
nic.htreclIt.sJähigen ". öffent1ich"Te~htlic;hel). •. V~rwal
tungsgemeinschaft betriebene .. Stelled~r öffelltlich
rechtlichen Landesrundfunkanstalten selbst wahr. Die 
Landesrul).dfllnkanstalt ist erIllächtigt,einz~lneTätig
keiten beiderDurchführllng des. Beitragseinzugs und 
der Ermittlung von Beitrags,scp.uldnernauf. Dritte zu 
übertragen .und .. das.Nähere durch die'Satzung nach 
§ 9 Abs.2 .zu regeln; Die Landesr.undfunkanstalt kann 
eine ÜbertragUng von Tätigkeiten auf Dritte nach 
Satz 2 ausschließen, die durch Erfolgshonorare oder 
auf Provisionsbasis vergütet werden. 

§ 11 

Verwendung personenbezogener Daten 

(1) Beauftragt die Limdesrundfunkanstalt Dritte 
mit Tätigkeiten bei der Durchführung des Beitrags
einzugs .oderder Ermittlung von Beitragsschuldnern, 
die der Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 1 nicht oder nicht 
vollständig. nachgekommen sind, so gelten für die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der dafür er
forderlichen Daten die für· die Datenverarbeitung im 
Auftrag anwendbaren Bestimmungen. 
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(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten 
eine Stelle nach § 10 Abs.7- Satz 1 mit Tätigkeiten 
bei der Durchführung des Beitragseinzugs und der Er
mittlungvon Beitragssclnl1dnern, istdort unbeschadet 
der Zuständigkeit des nach Landesrecht für die Lan
desrundrunkanstCllt. zuständigen . Datenschutzbeauf -
tragten ein .·behördlicher Datens<:hutzbeauftragter· zu 
bestellen. Er arbeitet zur Gewährleistung des Daten
schutzes. mit. dem nach· Landesrecht für die Landesc 

rundfunkanstalt .. zuständigen Datenschutzbeauftrag ~ 
ten zusammen und unterrichtet diesen über Verstöße 
gegen Dafenschutzvorschriften sowie die ciagegen 
getroffenen Maßnahmen. Im Übrigen gelten die für 
den behördlichen DatenschutzbeilUftragten anwend
baren Bestimmungen des Bundesdatenschutzgeset
zes entsprechend. 

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf 
von ihr gespeicherte personenbezogene Daten der 
Beitragsschuldner an andere Landesrundfunkanstal
ten auch im Rahmen eines automatisierten Abrufver
fahrens übermitteln, soweit dies zur. rechtmäßigen 
Erfüllung. der Aufgaben der übermittelnden oder der 
empfangenden Lilndesrundfunkanstalt beim Beie 

tragseinzug erforderliqhist .. Es ist .. i:lHfzuzeichnen,m:l 
,yelche. Stellen, wann. unclCl~svvel<:helll Grl,ln,dwei: 
chepersonenbezogenen Diltenübermittelt worden 
sind. 

(4l. t)iezuständigelandesruncffunkapstalt.kann 
ül1Wegede~ Ersuc.~ensfür .~weck~ .derBeit~agserhe
b~ng SOV\Tci~Zllr ... Feststellung,o.b.ein,e.Beitrag"pfli<:ht 
nach diesem Staatsvertrag beste.ht,.pers?nenbe2:pge~ 
ne Daten bei öffentIichen und nichtöffentlichen Stel
len ohneKenntnisdes Betr()ffeneh~rheben, ~er~rbei~ 
ten qder nutz~n. Voraussetzung dafür hit, da~s 

1. dieI)ateIlbesfänd~ cl~zllgeei8n,~tsinq, Rück
sChI üsse •. aufdie· Beitrag~pflicht.~uzlllil.sseri, illsbe

.. s?nderedurcj1Äbgleich mit demJ3est~ndderbei 
den .. Landesrundfunkanstalten genwldeten Bei
tra.gsschuldner, und 

2. sich die Daten auf AIlgaben beschränkeIl,die der AIl c 

zeigepflicht nach. §8 unterliegen und keinerkennba
rer Grund· zU der AIlrüililtrebesteht, dass der Betrof -
fene ein schUtzwürdiges Interesse an dem Ausschluss 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung hat. 

Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung bei den 
Meldebehördenbeschränkt sich auf die in § 14 Abs. 9 
Nr. 1 bis 8 genannten Daten. Daten, die Rückschlüs
se auf tatsächliche oder persönliche Verhältnisse lie
fern könnten, dürfen nicht an die übermittelnde Stelle 
rückübermittelt werden. Das Verfahren der regelmä
ßigen Datenübermittlung durch die Meldebehörden 
nach den Meldegesetzen oder Meldedatenübermitt
hingsverordnungen der Länderbleibt unberührt. Die 
Daten .. Betroffener, für die. eine Auskunftssperre ge
speichert ist, dürfen nicht übermittelt werden. 

(5) ·Die Lal]desrundfunkanstalt darf die in· Ab
satz 4 und in § 4 Abs. 7-, § 8 Abs. 4 und 5 und§ 9 Abs. 1 
genannten Daten und sonstige freiwilligübermittel
te Daten nur für die Erfüllung der ihr nach diesem 

Staatsvertrag obliegenden Aufgaben erheben, verar
beiten oder nutzen. Die erhobenen Daten sind unver
züglich zu löschen, wenn feststeht, dass sienieht mehr 
benötigt werden oder eine BeitragspflichtdemGrun
de nach nicht besteht. Nicht überprüfte Daten sind 
spätestens nach zwölf Monaten zu löschen. Jeder Bei
tragsschuldner . erhält eine Anmeldebestätigungmit 
den für· die Beitragserhebung erforderlichen Daten, 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. den Beginn der Beitragspflicht entgegen § 8 Abs. 1 
und 3 nicht innerhalb eines Monats anzeigt, 

2. der Anzeigepflicht nach § 14 Abs. 2 nichtnachge
kommen ist oder 

3. den fälligen Rundfunkbeitrilg länger als sechs 
Monate ganz oder teilweise nicht leistet: 

(2)DieÖrd];lung~widriglwitka~n,rrüfeiner Gerd~ 
ouße geahndet werden. . 

(3) Die ()rdnungswidrigkeit wird nm· auf.Äntrag 
der Landesrundfunkanstalt verfolgt; sie ist.vomAus
gang des Verfahrens zu benachrichtigen. 

(4) Daten über· Ordnungswidrigkeiten sind von 
der Landesrundfllnkanstalt .. unverzüg1i<:hnach . Ab
schluss des jeweiligen Verfahrens zulö~chen. 

Revision zum Bundesve1'vvaltungsgericht 

In einem g~richtlichen Verfahren kann die Revi
sion zum BundesvervvaltungsgerichLa?chdarauf .. ge
stützt werden,dassdas arigefochteneUrteil auf der 

. Verletzung derl3estimmungelldieses .staatsvertrages 
beruht. 

§ 14 

Übergangs bestimmungen 

(1) Jeder nach den Bestimmungen des Rund
funkgebührenstaatsvertrages als privater Rundfunk
teilnehmer gemeldeten natürlichen Person obliegt 
es, ab dem 1. Januar 2012 der zuständigen Landes
rundfunkanstalt sChriftlich alle Tatsachen anzuzeigen, 
die Grund und Höhe der Beitragspflicht lliich diesem 
Staatsvertrag ab dem 1. Januar 2013 betreffen,soweit 
die Tatsachen Zur· Begründung oder zum Wegfall der 
Beitragspflicht oder zu einer Erhöhung oder Verringe
rung der Beitragsschuld führen. 

(2) Jede nach den Bestimmungen des . Rundfunk
gebührenstaatsvertrags als nicht privater Rundfunk-
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teilrJ.ehmer;Jgemeidetelmahitliehe>oderi" juristische 
Rers0ll.; ist>abdemi1.<lanmH·i,2012Lauf,Ver,M.:Ilgen der;' 
zustänq.igen f-,anciesl'lintl.fullkanstalt • verp!:lichtet,ihr 
sphrlftliGhtaUe')Fatsal.iJ;1j;jn"aJiZJ;lzeiQj'en,(i,Qie.Grunq.;und· 
HÖh:e;.aef,.BeitTags'@flicht!l!iac&fl'idißsem'.Staatsvertrag 
q.1n:!,eml .. Jantlat 2013 betreffen:: 'c' .n.! 

.' (3) SCiweit. der al;li~aQs,~.cJ;1l,lildri.eF) den: .'~ilf2f4e
tungell vpnAb~atzl oq.~r 2 l1kllt~achgekOmmenist, 
wirgNefmutet,' d9'~:;dedellgpJ;1 deJ'l: a.es,~!m.ml~Jlqen des 
bis zum 31. Dezember7012' geltenden'Rundfunkge" 
bÜb::renstCl.at~yel'tr~gs: gIs, . 

LpriYilter. Run:;q.fun:k~eilnellIl):E3rgeIl):el<;letel?eri'!on 
nach Maßgabe yon §2 dieses Staatsvertrages oder 

2;nic:h.t.priYClterRll;ndfunkteiln~hmergeIl):eldete 
natüJ.'licheoderjuri.sti~.ch~.PersQn nq.ch Maßgabe 
v:on§6die~es Stacl.tsvertrag~s, 

. untefd~r ~ei deI' z\l~tändige~Land~srun(Hunk.anstalt . 
9:efHl;J,rteP.;~s<;llrif~i'I,p ,IRkrilftt~eten . 
tr.age§ ;.B,.ei.tt9,gss~,b..uldner,pael;1i 
dies\5SStaatsvertrages'ist:::Eine, ·ruJ!~J!!;'!."fN~JL~ 
kU.ll~Jfür dieZt1,J(.ut:üt bleibtl1fer\T(.ni;· U LnU'<::n:UH 

(6Lbie·.~ef:.dei· .. z~süi'ndigen~ilhdesruirdfUnkan
staltfür den Rund'futikgehüfffeneiniu\:fgespeithetten 
Daten und D?-ten nach Absatz i uIl~ 2 dürfen vOll den 
Landesrundfunkansta.lten: iir demnach diesem Staats
vertra!J. erfordetlichen .. ull.d zulässigen Umfang verar
beitet und genutzt werden: , Die erteilte:q. Lastschrift
odet 'EiiizügsermächtigungensoWieMäridate bleibe;o 
für den Einzug der RunqJunj.{beiträge bestehen. 

("1.). Bestandskfäftige· .R.uhdfunkgebührenbefrei
ungsbescliEÜdenaGh§6Abs.1S~~zlNr.l bis 6 und 
9 bis 11 r des RWfdfu,iikgebührenstaatsvettrages gelten 
bis zumAblauf ihl'~r Gültigkeit alS Rllndfunkbeitragso; 
beffE:duiig~n natth§; 4r Abs. '1, 

(8) . Eine BefreiuIlg voh der .. Rundfunkgebühc 
. reripflicht .nach§r5;Äbs, "', .desRundfunkgebühren
~staa:t!'!vertrages eridet'zum .31{' Dezember:2912: So
weit Einrichtungen nach' § 5 Abs. 3 .bei Inkrafttreten 

dies~s,StCl.atsv:ertJi~ges; nach· Art· "' jA.b~;2 S'atzl cles . 
15 ;Rul1afu:n~ä:Qdenl.ngss:taatsvertragesvon; der;Rund~ 
fuhkg~v~J;1tepp;fl,iQl,It'nac~.§':6·Ab's;,' .1'desi ·Jtjind~);1nk~ 
geliiipren~taatsvertra.geslbefteit ;VMareIlI •• ·~41t'fiir ,defen 
~etrlebss*i;i:t~eIl:Q.er';l"\fach.w.e~Sl n(lc:h3:§.J5Allis; a Safz;3 
aJs'enbrabnk "fr' '. ,;.; r";. '>.' . 

:', "~':;j:~';\{: 'j ';c~\'::\~,:-";,, ';'i/~;"'e ';~Y:;:"" 

.Pp;:t~~f.,uIlliellreÄ;:;ein.iiralig:eti;AIa~j~i~htzuiW;E}V:~tjk;e 
,derJ"ae~tands-... )J~&;;.EI'st~tfassun.{1;;zH:;~.P'Ilögli€lten, 
übs)'Illitteltjede 1Y:1!3I<debe1fö~täe fijpe~ne'nbul!de~-weit 
einhe~tliehefL' \Sttöhtag.):autpmatisi~rt;;iIln~rhalb. ;voll 
l~ngs1;eus.;zwei ;Jali;ren···.ab; dem'fInktafttlef'enr'dieses 
Sta?:tsvertrages:;ge,gen:.Ko~tenerstattimg;eininalig.·.ip. 
standardisierter Form dienachfblgenden Daten aller 
volljährigen Personen an die jeweils zuständige Lau-
desrundfunkanstalt: . 

1. Familienname, 

2. Vornamen unter Bezeicllnungdes Rufnamens, 

(10) Die La;ndesruridfunkaristalten dürfen bis zum 
31. pezember 2014 keine AdreSsdaten privater Perso-
nen ankaufen. . 

(11) Die Vorschriften des Rundfunkgebühren
staatsvertrages bleiberi ,auf Sachverhalte. anwend.
bar, nachdeneI.1l::J!s2illIll31.l)~:Z:ElIIlI::JElI:~01~Iloch keine Rtlndfunkgebühren entrichtet oder erstattet 
wurden. 

Dieser Staatsvertrag gilt .für unbestimmte Zeit. 
Er kann von jedem der ver.fragsschließendenLänder 
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zJ.lmSchlusSdßsi.Kalend.grjahresi·lIlit;e~J:l~l"FtistiVO:q. 
\eine);Il.Jahrrgekündig~.werderi;,:];)ieK~~dig~ngkann 
efst~~lsZ:11:tni31, t>e~em~Elr QOil4'. ierf;~1gemiW:irq:.\9-Elr 
Sttl~tsv.ettiag.zu;di~semS;Z;ieltp~n~t~iclitge~tilld~gtJ·· 
ktl:q.l'l·di~if:KündtfJtingim:iti.glei@net;Frist;iJeweii1s~ztl 
einem. zweijahrEl~pä.ter~j;l~eitpunkt.et~lQ.lg~lt.i1Di~ 
KllJ;l~igllrigist g~g~n.überde;rnVqr~itzellCle.:q.<:1er !vIi
ni'5t~tprä:Sl<ie~tßp'Rl~JJJl4'l:!relJz.i!sehl'ifniCl:).iiZWi.~l'~tireil. 
IDiefl<ti#diW:n~riei!J,es.)LaJ:rl:les .•. lässtidasilVertrFJ.gsv~t,: 
b.ä.U:aiSi(;);el'rÜ~dgeiHLiiilnd~r,j2iueitJ.~:ad~I; ·.'linbevÜhrt'i 
led()ch, 'kann,j~deSi.idetÜbl'iigen.~Länder, den:Wertrag 
binnen ,. einer frist. t;vondreii Moni'ltennachRingaIig 
der Kundigungserklärut)'g .zllnigleiohen Zeitpunkt i 
kündigen. . 

Artikel 2 

Aufhebung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 

Der Rundfunkgebührenstaatsvertrag vom 31. Au
gust1991, zuletztgßändert durch ~:lenZwölfteIKRllnd
fun:känderungsstaatsvertrag vQm18:Dezeniber 2008, 
Wird aufgehoben. 

4, §13wirdwie folgt neu gefasst: 

'i§13 

Finanrierung 

Der offentlich -rechtliche Rundfunk finanziert 
sich durch Rundfunkb~iträge,. Einnab.Ihen \ aus 
Rundfunkwerbu,:ng und sonstigen Ein~ahmenr v?r
rangigeFinanziero:ngsqUelle ist der Rundfunkbei
trag.Programme.und Angebote im R<;lfu:nen. seines 
Allftrags .gegen besonderes Entgelt sind unzUläs
sig, ausgen0Il1nien~ervon sind Begleitmateria
lien. RiJ;lIl<l:bJ:henausdemAnge:l:yot von Telefon
mehfwertdiensfen dÜffen nicht erzielt werden. " 

5. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) .. In Absatz2: Nf:'!4 wIrd dasWort;,GebJhrerier~ 
. iträge!t durcli das. Wort i,BeitragseiträgE) ~'.ersetzt . 

'IIl':A~s~tZ31MTi~g,dcr~,Wört~'i,~'eb,1i~h~nf~sts~t -, 
• z.u#g"dnreh i das'W ort> l;!.tteitr<;lgsfestsetzurig'~ , 
ersetzt, , ·f; • 

§ 'l{)W1rd:wielOlgt, geä:nt:'l~rt: 

a:) Die~~~~~~~~t;~ir~~efQlgtn~ti~efässt:. 
,,§ 16 Dauer der Werbung,Sponsöring'~.· 

'b) EsWtrdfolgendefn.euerAtJsatz6 angefügt: 

,,(6) Sponsoring findet nach 20 . .00 Uhr S07 
wie an Sonntagen und im garizenBundesgebiet 
anerkannten Feiertagenirn'FetIlsehentricht 
statt; dies gilt ruchtfüf das Spo:tl;sdring der Über
tragungv()ll Großereigrussen nach § 4 Abs. 2." . 

7; hi i §'43 Sätz2weraklri die Wort.er",der.I~lÜidfllnk-
9'.$ pfrltI:"'qlirch . dieWöFter' ;~, demRUnafunkßei~ 
tfa:~~'.;~rse1it. ' v ••• 

.cj Absatz 5wirdwiefolgtgeän.d.krt: . 

aal hl Sat~ Lwitd das.Wort."Rllndfunkge7 

bfrnre:q.erhöhung:'.<;lurC;hdas Wort "Rund. 
fUJ;lkheitragserll.öhung!' Elrsetzt. 

bb) In Satz5wirddasWort,,~undfunkgebüh
renst<;latsvertt<;lg" dllrchdas Wort "Rqlld
fllnkbeitra;gsst<;latsvertrag" ersetzt: 

·cc) In Satz 6 wir<;l.di.e AIlg:ahe ,,§ 13 Absi. 2 
sowie" . gestrichen. 

, " '- ' >', 

. ·10, .. In§64 Satz 1. werden. die Wörter" iOln der . Rund,. 
funkgebiinr"durch die Wörter "am Rundfunkhei':' 
trag" ers~t2it. . 
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Artikel·4 

Änderung des ZDF·Staatsvertrages 

In § 29des ZDF-Staatsvertrages yom>31. August 
1991, zuletzt geändert durch den Zwölften Rundfun
känei~rungsstaatsvel"trag vom 18. Dezember 2008, 
werden die Wörter "der Fernsehgebühr" durch die 
Wörter "dem Rundfunkbeitra,g" ersetzt. 

ArtikelS 

Änderung des Deutschlandradio~Staatsvertrages 

In § 29 Satz 1 des Deutschlandradio-Staatsver
trages vom 17. Juni 1993, zuletzt geändert durch den 
Vierzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 
10. Juni 2010, werden die Wörter "der Rundfunkge
bühr" durch die Wörter "des Rundfunkbeitrags" er
setzt. 

Artikel 6 

Änderung. <IesRU.IJ.dfunkfinanzieru~g!>-
staatsvertrages . 

Der RundfunkfinanzierllP!Js9taatsYertrag .. ",om 
26. August bis 11. September1996i,zuletztg~ändert 
durchdenZ~ölftenRundfunkändeningsstaatsvertrag 
'10m 18. Dezember 2008, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wb"dwie föTgfg~änderl: 

a) tn derUberschrift des LAbschnittswerden 
die Wörter . "zur Rundfunkgebühr". durch die 
Wörter "zum .Rundfunkbeitrag" ,ersetzt. . 

b) In<der Überschrift des lI. Abschnitts werden 
die Wörter .. "der R~ndfunkg~bühr" durch eiie 
Wörter" des. Rundfunkbeitrags "ersetzt. 

Cl § 8 wird wie folgt neu gefasst: 

"Höhe des Rundfunkbeitrags " . 

2. In der Überschrift des!. Abschnitts werden die 
Wörter "zur Rundfunkgebühr" durch.die Wörter 
"zum Rundfunkbeitrag" ersetzt. 

3. § 1 wird wie foIgfgeändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "Gebühren
festsetzung" durch das Wort "Beitragsfestset
zung" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wör
ter "der . Rundfunkgebühren" durch die 
Wörter "des Rundfunkbeitrags" ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird das Wort "Gebühreneinnah
men" durch das. Wort "Beitragseinnahmen" 
ersetzt. 

4. § 3 Wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 2 wird das Wort "Gebühren" 
durch das Wort "Beiträgen "ersetzt. 

bb) In Sa,tz 3 wird das Wort "Gebührenperio
de" jeweils durch das Wort "Beitragsperi
ode" ersetzt. 

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz4 werden die Wörter "der Rund
funkgebühr" durch die Wörter. "des 
Rundfunkbeitrags" ersetzt. 

bb) In Satz 6 wird das Wort "Gebühren" 
durch das Wort "Beiträge" ersetzt. 

5. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter "der Rundfunk
gebühr" durch die Wörter "dem Rundfunk" 
beitrag~' ersetzt 

b) In Satz 2 \iVerden die Wörter "der .Rundfunk
gebühr" durch die Wörter "de9 Rundfunkbeic 
trags"ersetzt. 
, "- -. --" ',- - - , 

In.§··7Abs.2Satzl .• WirddasWort. "Gebührenc 
vorschlag" durch das·' Wort "Beitragsvorschlag" 
ersetzt. 

In der Uberschrift zunT H. Abschnitt werden die 
Wörter.,derRuneifunkgebühr"durch die Wörter 
"des Rimdfunkbeitrag::?" ersetzt: 

Dje. Höhe des Rundfunkbeitrags ist vorbehalt
licheiner Neufestsetzung imVerfahren nach § 3 
auf monatlich 17,98 Euro festgesetzt." 

9. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

,,(1) Von dem Aufkommen aus dem Rund
funkbeitrag erhalten vorbehaltlich einer Neu
festsetzung im Verfahren nach § 3 die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrund
funkanstalten einen Anteil von 72,6295 vom 
Hundert, das. ZDF einen Anteil von 24,7579 
vom Hundert und die Körperschaft des öffent
lichen Rechts ,Deutschlandradio' einen Anteil 
von 2,6126 vom Hundert." 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz2 
und in Satz 1 wird das Wort "Fernsehgebüh
renaufkommen" durch das Wort "Rundfunk
beitragsaufkommen " ersetzt. 
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10. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

"Die Höhe des Anteils der Landesmedienan
stalten beträgt. 1,8989 vom Hundert des Rund
funkbei tI~agsaufkommens. " 

b) In Satz 3 werden die Wörter "der Rundfunk
gebühr" durc:hdie Wörter "dem Rundfunk
beitrag" ersetzt. 

11. In § 14 Satz 1 wird das Wort "ARD-Nettogebüh
renaufkommens" durch das Wort "ARD-Nettobei
tragsaufkommens " ersetzt. 

Artikel 7 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 enthalte
nen Staatsvertrages sowie der in Artikel 3 bis 6 ge
änderten Staatsverträge sind die dort vorgesehenen 
Kündigungsv0rschtiften maßgebend. 

(2) Diesef Staa tsvertragtrittaIil ·l.JCin ua[2 013 
in Kraft. Die Vorschriften nach§ 14Abs.l, 2uIld 
6.des. Rundfunkbeitraqsstaatsyertrages freten·am 
LJanuar2012 in Kraft. Sind bis zum 31. Dezem
ber2011 nicht alle Ratifikationsurkundenbeider 
Staatskanzlei des Vorsitzenden. der Ministerpräsi
dentenkonferenzhinterIegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos. 

(3) Die Staats kanzlei des. Vorsitzenden der Minis
terpräsidentenkonferenz teilt detr Ländern die Hinter
legung der Ratifikationsurkunden mit. " 

(4) Die Länder we~denermäehtigt, den W~rtlaut 
des· . Rundfunkstaatsvertrages, ZDF-Staatsvertrages, 
Deutschlandradio-Staatsvertrages·· und Rundfunkfi
nanzierungsstaatsvertragesinder Fassung, die sich 
aus den Artikeln 3 bis 6 ergibt, mitneuem Datum be
kannt zu machen. 

Für das Land Baden-Württemberg: 
Berlin, den 17. 12.2010 

Stefan M a p p u s 

Für den FreistaatBayern: 
Berlin, den 15. 12.2010 

Horst See hof e r 

Für das Land Berlin: 
Berlin, den 15. 12. 2010 

Klaus Wo wer e i t 

Für.das Land Brandenburg: 
Potsdam, den 21. 12.2010 

Matthias P I atz eck 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Berlin, 15. 12. 2010 

Jens Bö h r n sen 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
Berlin, den 17.12.2010 

Christoph Ah I hau s 

Für das Land Hessen: 
Berlin, dE!ll15.12. 2010 

VolkerBouf f i e r 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
Berlin, den 15. 12. 2010 

Erwin SeIl e r i n g 

Für das Land Niedersachsen: 
Berlin, den 15. 12. 2010 

David McAllister 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Berlin, den 17. 12. 2010 

Hanne10re K r a f t 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 
Berlin, den 17.12.2010 

Kurt Beck 

Für das Saarland: 
Berlin,den 15,12:2010· 

rürdenFreislaCif Sa~hseri: 
Berlin, den 17.12. 2010 

StanislaW Till i eh 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
Ber1in,denJS; 12.2010 

Prof.D~; Wolfgang B öhme r 

Protokollerklärung aller Länder 

1. Die Länder weisen daraufhin, dass finanziell leis
tungsfähige Menschen mit Behinderungen einen 
ermaßigten Beitrag in Höhe von einem Drittel des 
Rundfunkbeitrags zu entrichten haben, sofern 
sie nicht einen Befreiungsgrund geltend machen 
können. Damit soll die Finanzierung barrierefreier 
Angebote erleichtert werden. Die Länder erwar
ten, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio hierzu 
ihren Dialog mit dEm betroffenen Verbänden mit 
dem Ziel intensivieren,ihr diesbezügliches An
gebot auszuweiten, und hierüber regelmäßig bec 
richten. In diesem Zusammenhang. erwarten die 
Länder auch, dass die privaten Veranstalter von 
bundesweit verbreitetem Rundfunk ihr barriere
freies Angebot verbessern. 

2. Die finanziellen Auswirkungen des Modellwech
sels bei der Finanzierung des .öffentlich-rechtli-
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ehen Rundfunks werden mit dem 19. KEF-Bericht 
festgestellt. Unmittelbar anschließend werden die 
Länder auf dieser .Grundlage. eine Evaluieru.ng 
du.rchführen. Die Evaluierung' soll unter Mitwir
kungeiner unabhängigen Stelle, die durchöf
fentliche Ausschreibung ermittelt wird, erfolgen. 
Die. Evaluierung umfasst insbesondere die Ent
wicklung der Erträge aus dem Rundfunkbeitrag, 
die jeweiligen Anteile der privaten Haushalt~, 
der Privatwirtschaft und der .. öffentlichen Hand 
am Gesamtertrag. Dabei werden auch die Not
wendigkeit und AusgewogenheiLder Anknüp
fungstatbestände, darunter die Beitragspflicht für 
Kraftfahrzeuge, geprüft. 

3. Auf der Basis des 19. KEF-Berichts und der aktu
alisierten Zahlen soll auch die Frage der Werbung 
und des Sponsorings im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk entschieden werden. Dabei soll auch 
die Frage einer stufenweise weiteren Reduzie
rung behandelt werden. Gleichzeitig nehmen die 
Länder in Aussicht, die Auswirkungen derin§ 16 
Abs. 6 Halbsatz 2 des Rundfunkstaatsvertrages vor
gesehenen Beschränkung der .' Sponsoring-Mög
lichkeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu 
prüfen .. Dabei soll. ins beson.dereg~prüftwerdeni 
ob .. einevalenteSportberichtersta ttung auch •. über 
bedeutende regionale,nationaleund internatio
naleSportereignissejenseits ~esKatalogsd~s §4 
Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages, entsprechen
de R~.finanzieru)1gsmöglichkeiten derbetrQffenen 
Sportverbände und .. die . Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands· bei der Bewerbung um internatio
nale Sportereignisse naCh wie vor gewahrt sind. 

4; Die Länderwerden ferner überprüfen, inwieweit die 
ARD ihre Zusagen hinsichtlich eines internen Leis" 

tungsausgleichs umgesetzt hat (insbesondere Punkt 
1. 6.Spstr. 3 der Eckpunkte zur Neuordnung der Fi
nanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks). 

Protokollerklärungdet Freien und Hansestadt Ham
burg, des Landes Niedersachsen, des Freistaates 
Sachsen und des Landes Sachsen-Anhalt 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, das Land Nieder
sachsen; der Freistaat Sachsen und das Land Sachsen
Anhalt unterstreichen, dass für die Akzeptanz des 
neuen Finanzierungssystems eine aufkommensneu
ttaleGestaltungentscheidend ist. Etwaige im Zuge 
der Neuordnung der Rundfunkfinanzierung entste
hende Mehreinnahmen werden daher für eine Redu
zierung der Belastung von Bürgern und Unternehmen 
genutzt werden. 

Die Systemumstellung auf die Haushalts- und Be
triebsstättenabgabe entlastet die öffentlich-rechtli
chen Rundfunkanstalten nicht davon, Qualität und 
l)mfangihrer Angebote fortlaufend kritisch zu über-

. prüfen und sich dabei im Interesse des Beitragszah
lersarieinerengen Definition des Grundversorgungs
äy.ftrags zu orientieren; 

Protokollerklärung desLandes Schleswig-Holstein 

Das Land Schleswig.,Holstein erklärt ergänzend zu 
Ziffer 2. der Protokollerklä.rungaller Länder: "Ziel ist 
es,Jet~tere entweder ganz . entfallen zu lassen oder 
in die Beitragsstaffelung nach§·S.zuintegrieren, zu
mal die Nicht-Veranlagung nicht privat genutzter Kfz 
insbesondere auch den V{')rwaltungsaufwand bei der 
GEZ und Mi den Betroffenen reduzieren wird. 


